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Buchhaltung

Urs Vogele

dipl. Ing. agr. HTL/SLT
Schiitzenhausstrasse 18

5314 Kleindéttingen

Tel. 056 268 80 80

Fax 056 268 80 89

E-Mail: treuhand@ursvoegele.ch
www.ursvoegele.ch

Beratungen

Steuerfragen, Erbrecht,
Nachfolgeregelungen,
Liquidationsberechnungen,
Schétzungen, Baulandfragen,
Finanzierungen, Hofabtretungen,
Béuerliches Bodenrecht





Revision Mehrwertsteuergesetz

Änderungen per 01.01.2010

A)  Folgende Neuerungen betreffen alle effektiv abrechnende Kunden:

1. Neu sind alle Kosten wie Verpflegung, Getränke sowie Repräsentationsspesen als Vorsteuer voll abzugfähig, Sie können die hinterlegte Formel von 50% rausnehmen.

2. Der Sondersteuersatz 3.6% für den Hotelleriebedarf bleibt bis Ende 2013 bestehen.

3. Neu kann von Saldo- auf Effektivbesteuerung innert einer Steuerperiode von einem Jahr gewechselt werden.

 
Bei Wechsel von Effektiv- auf Saldobesteuerung, müssen Sie eine Wartefrist von 3 Jahren abwarten.

4. Der Vorsteuerabzug wird mit Artikel 28 ff neu geregelt. 

4a.
Die Margenbesteuerung wird durch den Abzug fiktiver Vorsteuer ersetzt. Dieser Vorsteuerabzug ist möglich, wenn die steuerpflichtige Personen einen gebrauchten individualisierbaren beweglichen Gegenstand von einer Nichtsteuerpflichtigen Person erwirbt und ihn an einen Abnehmer im Inland liefert. Ein solcher Abzug fiktiver Vorsteuer kann also beispielweise auch vorgenommen werden, wenn ein gebrauchtes Auto gekauft und anschliessend an einen Kunden im Inland verleast wird. Art. 35. 

 
Das heisst für uns, auf dem Eintauschpreis kann die Vorsteuer abgezogen werden. Bei Verkauf muss dafür auf dem ganzen Verkaufserlös die Mehrwertsteuer abgeliefert werden. Wir empfehlen weiterhin eine Wagenkontrolle zu führen, damit bei einer allfälligen Mehrwertsteuer-Revision, jederzeit der Einstandspreis und somit der Vorsteuerabzug, nachgewiesen werden kann.

 
Offen ist hingegen, was mit den Occasionmaschinen / Autos / Traktoren geschieht, welche am 31.12.2009 am Lager sind. Die Vernehmlassung vom Bundesrat wird erst Mitte November erwartet. 

B) 
Folgende Neuerungen betreffen auch Kunden die mit der Saldobesteuerung ab-

    
rechnen. 

1. Der Mindestumsatz, welcher zur Steuerpflicht führt, liegt neu bei 
Fr. 100'000.00 pro Jahr. Dafür fällt die Klausel mit der Steuerzahllast (Umsatz zwischen Fr. 75'000.00 und Fr. 250'000.00 Steuern weniger als 
Fr. 4'000.00 = keine Steuerpflicht) weg. 

2. Für den Saldosteuersatz wird eine neue Höchstgrenze von Fr. 5'000'000.00 festgelegt und  die Frist für den Wechsel zwischen Saldosteuersatz und Normalabrechnung wird gekürzt ( siehe Absatz 3 oben).

C)
Folgende Neuerungen betreffen die allgemeine Mehrwertsteuerpflicht:

1. Die Unterschreitung der Mindestumsatzgrenze führt nicht mehr zum Ende der Steuerpflicht. Solange eine unternehmerische Tätigkeit besteht, besteht auch die Steuerpflicht. Bei Abmeldung kann die ESTV die Befreiung erteilen.

2. Der baugewerbliche Eigenverbrauch wird nicht mehr besteuert und bildet keinen Steuertatbestand mehr.

3. Von der Steuer ausgenommene Leistungen sind die Urproduktionen, usw. u.a. auch die Schiedsgerichtbarkeit (die Leistung und nicht die Person).

4. Die Steuer wird definitiv, wenn die steuerpflichtige Person die Einschätzungs-mitteilung vorbehaltlos bezahlt. Die Einschätzungsmitteilung ist spätestens innert 360 Tagen nach der Kontrolle abzuschliessen.

5. Stellt die geschuldete Steuerzahlung eine Härte dar, kann die ESTV Erstreckung oder Ratenzahlung gewähren.

Das Schweizer Stimmvolk hat sich für eine Mehrwertsteuererhöhung zu Gunsten der IV ausgesprochen. Diese Neuerung von 7.6% auf 8% bzw. 2.4% auf 2.5% erfolgt jedoch erst ab dem 01.01.2011. 


Das heisst für Kunden welche selber buchen, dass sie die neuen Mehrwertsteuersätze erst per 01.01.2011 im Programm hinterlegen müssen.

Wir haben Ihnen hier nur in Kürze die wichtigsten Erneuerungen mitgeteilt. Die ungekürzten Neuerungen können Sie auf der Homepage der Mehrwertsteuer Bern unter estv.admin.ch nachlesen. 

Bei allfälligen Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir hoffen Ihnen mit diesem Schreiben die Neuerungen betreffend Änderungen per 01.01.2010 etwas näher gebracht zu haben.

Kleindöttingen, 21.10.2009 
Urs Vögele 


Beratungsbüro


Schützenhausstrasse 18


5314 Kleindöttingen 
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